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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Die von der Gemeindeversammlung von Grafenried am 2. Dezember 2013 beschlossene 
Überbauungsordnung Hohlenweg mit Änderung des Zonenplans, Grafenried wird in An
wendung von Art. 61 BauG genehmigt. 

Es wird davon Kenntnis genommen und gegeben, dass innert der Auflagefrist keine Ein
sprachen erhoben worden sind. 

Die Gemeinde Fraubrunnen yvird angewiesen, diese Genehmigung und die Inkraftsetzung 
(Art. 110 BauV resp. Art. 45. GV) öffentlich bekanntzumachen . 

Es werden keine Gebühren erhoben. 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Eröffnung bei der kantonalen 
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, Münstergasse 2, 3011 Bern schriftlich in zwei 
Doppeln und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 61 a Abs. 1 BauG). Eine Be
schwerde kann nur von der Partei , die ein schutzwürdiges eigenes Interesse an der An
fechtung hat, von ihrem gesetzlichen Vertreter oder einem bevollmächtigten Anwalt einge
reicht werden. 

6. Diese Verfügung wird unter Beilage der genehmigten Überbauungsordnung Hohlenweg mit 
Änderung des Zonenplans, Grafenried mit normaler Post eröffnet: 

- der Gemeinde Fraubrunnen (2 Ex.) 

150 13 497 / 10.2003 



Amt für Gemeinden und Raumordnung 2 

Je zwei Exemplare dieser Verfügung und der genehmigten Überbauungsordnung Hohlenweg mit 
Änderung des Zonenplans, Grafenried sind für das Amtsarchiv bestimmt. 

Kopie: 
- Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland (1 Ex.) 
- Rechtsamt der BVE ( 1 Ex.) 

Kopie per E-Mail: 
- kant. Steuerverwaltung, Abt. amtl. Bewertung 
- kant. Denkmalpflege 
- KPL (intern) 

150 13 497 / 10.2003 

Amt für Gemeinden und Raumordnung 
Abteilung Orts- und Regionalplanung 

1 . LJL Q__~ 
Barbara Wiedmer Rohrbach, 
Vorsteher-Stv. 
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Zweck 

Wirkungsbereich 

Stellung zur Grund

ordnung 

Einwohnergemeinde Grafenried 
ueo «Hohlenweg» 
übe rbauungsvo rsch ri ften 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Die überbauungsordnung «Hohlenweg» bezweckt die Schaffu ng einer pla
nungsrechtlichen Grundlage für die Pferdehaltung und eine bauliche Ent
wick lung unter Berücksichtigung des Orts- und Land schaftsbildes. 

Art. 2 

Der Wirkungsbere ich der überbauungsordnu ng ist im überbauungsplan 
mit einem gestriche lten Perimeter gekennzeichnet. 

Art. 3 

Sowe it die überbauungsordnung ni ch ts anderes bestimmt, gilt ergänzend 
die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Grafenried. 

Art. 4 

lnhaltdes 1 Im überbauungsplan werden verbindlich gerege lt: 
überbauungsplanes - Wirkungsbereich (Perimeter) 

- Bereich Aussenanlagen 
- Bereich Gewerbe mit Wohnen 
- Bereich Vorgarten / geschützter Garten 

E rsch I i essu ngsbe reich 
öffent li cher Weg 
in tern er Ersch liessungsbereich 

- geschützter Baum 

2 Als Hinweis sind im überbauungsp lan dargestel lt: 
schützens- und erhaltenswerte Bauten 

- Ortsbi ld schutzgebiet 
- Gewässer 

2 ecoptima 



Bereich 
Aussenanlagen 

Bereich Gewerbe mit 
Wohnen 

Bereich Vorgarten / 
geschützter Garten 

Interner Erschlies
sungsbereich 

2. Nutzung 

Art. 5 

Einwohnergeme inde Grafenried 
ueo «Hohlenweg» 
ü berbauu ngsvorsch ritten 

1 Der Bereich Aussenanlagen ist für Einrichtungen zur Pferdehaltung im 
Freien bestimmt. 

2 Gestattet sind: 
- Sandplatz ohne Überdachung von max. 800 m2 

- Ein Round-Pen von max. 15 m Durchmesser 
- Ein Materialhäuschen von max. 20 m2 Grundfläche und 3.5 m Gebäude-

höhe 
- Aussen-Stallbereich (Offenbereich) 
- Zugangswege und erforderliche Abschrankungen 

3 Die nicht nach Abs. 2 belegten Flächen sind als Dauergrünland zu erhal
ten. 

Art. 6 

1 Der Bereich Gewerbe mit Wohnen ist für Nutzungen und Gestaltungen 
gemäss den Bestimmungen der Kernzone und zur Haltung von max. 12 
Pferden bestimmt. 

2 Für die Pferdehaltung dürfen keine neuen Stallungen erstellt werden. 

3 Das schützenswerte Gebäude Nr. 4 kann mit Zustimmung der kantonalen 
Denkmalpflege im bestehenden Volumen umgenutzt werden. 

• Für Neubauten gelten die baupolizeilichen Masse der Kernzone. Es be
steht kein Anspruch auf volle Ausnützung der baupolizeilichen Masse. 

5 Es gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe ES III gern. Art. 43 LSV. 

Art. 7 

1 Der geschützte Garten (Bernergarten) ist als integraler Bestandteil des 
schützenswerten Gebäudes Nr. 4 zu erhalten und zu pflegen 

2 Der Bereich Vorgarten kann als Sitz- und Gartenbereich zum Wohnenge
nutzt werden. Er ist von Bauten und Abstellplätzen frei zu halten. 

Art. 8 

1 Der interne Erschliessungsbereich dient der Zufahrt und Parkierung. 

3 ecopt ima 



Gestaltung 

Dachgestaltung 

Voranfrage/ Einbe
zug Denkmalpflege 

Einwohnergemein de Grafenr ied 
ueo «Hohlenweg» 
übe rba LI LI ngsvorsch ri fte n 

2 Gestattet sind bei guter Einordnung einzelne untergeordnete Kleinbauten 
wie gedeckte zweiradabstellplätze, etc. sowie Einrichtungen der Aussen
raumgestaltung wie Abstellplätze, Spiel- und Sitzplätze. 

3. Gestaltung 

Art. 9 

1 Bauten und Anlagen inkl. Grünraum sind hinsichtlich Gesamterschei
nung, Dach- und Fassadengestaltung, Material und Farbe, Gestaltung der 
Aussenräume sowie anderer wichtiger Einzelheiten so zu gestalten, dass 
mit dem schützenswerten Gebäude Nr. 4 eine architektonisch gute Ge
samtwirkung entsteht. Die Hocheinfahrt inkl. Aufschüttung ist gesamthaft 
zu erhalten. 

2 Das Hauptaugenmerk liegt auf der Ausgestaltung der Gebäudevolumen 
bezüglich Höhenentwicklung, der Einordnung in die Terrassenlage, der 
Bau- und Aussenraumgestaltung sowie einer dem Ortsbild angemessenen 
Durchgrünung mit einheimischen Laubbäumen. 

3 Neubauten haben sich bezüglich Stellung und Volumen dem schützens
werten Gebäude Nr. 4 unterzuordnen. 

• Terrainaufschüttungen und -abgrabungen sind auf das technisch erfor
derliche Mass zu beschränken. 

Art. 10 

zu Hauptbauten dürfen nur Steildächer errichtet werden. 

Art. 11 

1 Be i baulichen Veränderungen im Perimeter der überbauungsordnung ist 
die Kantonale Denkmalpflege einzubeziehen. 

2 Es wird eine Bauvoranfrage und der frühzeitige Einbezug der Kantonalen 
Denkmalpflege empfohlen . 

Art . 12 

Geschützte Bäume 1 1 Geschützte Bäume prägen das Ortsbild. Sie sind als kommunale 
Baumbestand Schutzobjekte gemäss Art. 10 Abs . 1 bst. c BauG zu erhalten, respektive 

im Falle eines Abgangs durch gleichwertige Bäume zu ersetzen. 

4 ecoptima 



Ersch liessungsbe

reich 

öffentlicher weg 

Abste llplätze 

Energie 

Entwässerung 

Einwohnergemeinde Grafenr ied 
UeO «Hohlenweg» 
ü berba u u ngsvo rsc h ri ften 

2 Der Baumbestand im Bereich Au ssenanlagen ha t primär ökologischen 
Wert. Er ist zu schonen und bei Abgang zu ersetzen . 

4. Erschliessung und Parkierung 

Art. 13 

Der Erschliessungsbereich dient dem Zugang zum Aussenbereich der 
Landwirtschaftszone. 

Art. 14 

Der öffentliche Weg ist in der bestehenden Breite dauernd offen zu halten . 

Art. 15 

1 Die Abstellplätze für Fahrzeuge nach Art. 49ff Bauv sind im Baubewilli
gungsverfahren auszuweisen. 

2 Gedeckte Abstellplätze sind nur in bestehenden Nebenbau ten zu erstel 
len. 

s. weitere Bestimmungen 

Art. 16 

1 Di e Bauten si nd so zu pl anen, da ss sie energiesparend benutzt und un 
terhalten werden können. 

2 Für Neubauten und bei der Erneuerung der Wärmean lage ist der Wärme
bedarf für Raumh eizung und Warmwasseraufbereitung überwiegend mit 
erneuerbarer En ergie sicherzustellen. 

Art. 17 

1 Di e Entwässeru ng erfolgt im Tren nsys tem . Leicht verschmutztes Oberflä 
chenwasser ist nach Möglichkeit oberfläch li ch zu vers ickern . Fü r Dach
wasser sind Retentionsmassnahmen vorzu sehen . 

5 ecopti ma 



Inkrafttreten 

Einwohnergemeinde Grafenr ied 
ueo «Hoh lenweg» 
übe rba uu ngsvo rsch ri f te n 

2 Die Entwässerung und Gewässerschutzmassnahmen haben sich nach 
den eingschlägigen Richtlinien zu richten 

Kantonale Richt linie zur Versickerung von Regenwa sser 
Richt linien des VSA zur Regenwasserentsorgung vom November 2002 
Richtlinien des BAFU zum Gewässerschutz bei der Entwässerung von 
verkeh rswegen 

Art . 18 

Die Überbauungsordnung tritt am Tag nach der Publikation der Genehm i
gung in Kraft. 
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Ein woh nergemeind e Grafenried 
ueo «Hohlenweg» 
ü berbauu ngsvorschriften 

Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom 2. Februar - 4. März 2013 

Vorprüfung vom 15. Mai 2013 

Publikation im amtlichen Anzeiger vom 19. + 26. Juli 2013 

Öffentliche Auflage vom 19. Juli - 19. August 2013 

Einspracheverhandlungen vom 

Erledigte Einsprachen 

Unerledigte Einsprachen 

Rechtsverwahrungen 

Beschlossen durch den Gemeinderat am 11. Juni 2013 

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung vom 

Michael Riedo 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Grafenried, 

Genehmigt durch das kantonale Amt für 
Gemeinden und Raumordnung 

1 5. Jan. 2014 

2. Dezember 2013 
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GEN EHM IGU NG 

Einwohnergemeinde Grafenried 

überbauungsordnung «Hohlenweg» 
mit Zonenplanänderung 

Erläuterungsberi cht 

Die überbauungsordnun g besteht 
aus: 
• Überbauungsplan 
• überbauungsvorschriften 

weitere Un te rlagen 
• Zonenp lanänderung 
• Erläuterungsbericht 

Dezem ber 2013 
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1. Ausgangslage 

1.1 Situation 

E1nwohnergeme1nde Grafenried 
überbauungso rdnung «Hohlenweg» 
mit Zo nenplanänderun g 
Erl äuterun gsbericht 

Am Hohlenweg im Gebiet Oberdorf auf den in der La ndwirtschaftszo ne 

gelegenen Parzel len Nm 631 und 173 befindet sich das schü tze nswertes 

Bauernhau s Hohlenweg Nr. 4 mit integr iertem Pferdesta l l Zum Landwirt

schaftsbetr ieb mit Pferdehaltung gehören Pferdeauslauf- und We ideplätze 

Abb. 2: Luftbild von 2004 mit rot eingekreistem, betroffenem Gebiet 
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Einwohn ergemeinde Gra fenr ied 
Überbauungsordnun g «Hohl enweg» 

mit Zo nenplanänd erung 
Erl ä u te rungsberi ch t 

Das Hofareal befi ndet sich am Ra nde des al ten oberen Ortskerns auf einer 
Ge ländeterrasse über dem Bahnhof und liegt mehrheitlich im Ortsbild
schutzgebiet (vgl Ab b. 5) 

1.2 Problemstellung 

Auf dem Hof werden Pferd e gehalten und Geräte ei ngeste llt Um ei ne art 
gerechte Pferdehal tun g zu ermöglichen, wurd en hin te r dem Bauernh aus 
nicht bewil ligte Sandpl ätze und ein Mater ialhäuschen ers tel lt Die Plätze 
dienen dem täglichen Ausla uf der ca 12 Pensionspferd e 

Der Ei gentüme r wurde aufge fordert. für die Pferdeauslaufp lätze ei n 
nachträgliches Bau gesuch zu stel len . Er beantragte dieses ver fahren zu 
sistieren, um eine pl ane rische Lösung erarbe iten zu kö nnen. 

Abb. 3: Grosser Sandplatz mit Einzäunung (ca. 800 m'J 

Abb. 4: Wohnhaus mit angebautem Nerdestall (bewilligt) 
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1.3 Vorgeschichte 

Einwohnergemeinde Grafen ried 
Überbauungsordnung «Hohlenweg» 
mit Zonenplanä nderung 
Erläuterungsbericht 

Im Rahmen der Ortsplanungrevision war die Einzonung in eine andere als 
die heutige Landwirtschaftszone kein Thema. um die Sa ndp lätze bewilli 
gen und die Bauten auch nicht landwirtschaftlich nutzen zu können, ist 
eine Umzonung erforderlich. 

Dazu liess der Eigentümer im Frühjahr 2011 eine Umzonung in ei ne Sport
und Freizeitzone verbunden mit einer Bauernhofzone ausarbeiten . Mit 
Schreiben vom 8. August 2011 teilte der Gemeinderat mit, dass die Pla
nung unter Beachtung der folgenden Vorgaben zu überarbeiten sei 

Für das Areal mit dem Bauernhof, dem Reitviereck und dem Round-Pen 
ist eine überbauungsordnug (UeO) zu erste ll en. Darin ist die Grundnut
zung zu regeln und ein Betriebskonzept zu integrieren 
Für den nordwestlichen Teil ist die Nutzung für das Reiten festzulegen, 
der restliche Teil richtet sich nach den Vorschriften der Kernzone. 
Mit der ueo ist das Ro und-Pen an die Stelle des nicht realisierten Pfer
destalles (in der Grundbuchsituation als Gebäude 4c eingetragen) zu 
versetzen. Die Plangrundlage ist entsprechend anzupassen 
Die Versetzung des Round-Pens hat nach der Ge nehmigung der ueo zu 
erfolgen . 

Im Gespräch vom 29. November 2011 mit einem Gemeindevertreter konn 
te dargelegt werden, dass eine Verlegung des Round-Pens für das Ortsbild 
nachteilig wäre, weil es am vorgesehenen neuen Standort gut einsehbar 
wäre, was am heutigen Standort ni cht der Fall ist. Aus diesem Grund ver
zichtet die Gemeinde teilweise auf die ursprünglichen Forderungen. 

1.4 Zielsetzung 

Die umzonung mit einer überbauungsordnung soll dazu führen, dass die 
für eine artgerechte Tierhaltung erforderlichen Reit- und Pferdeauslauf
pl ätze bewi ll igt, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Gebäudeei
ner neuer Nutzung zugeführt und im weitgehend überbauten Siedlungsge
bi et, abgestimmt auf das schützenswerte Gebäude Nr. 4 mit Hocheinfahrt 
einzelne Neubauten erstellt werden können. 

2. Betriebskonzept 

2.1 Ausgangslage 

Der Betriebsinhaber bewirtschaftet den Hof mit 16.5 ha eigenem Land und 
1 ha Pachtland im Haupterwerb in einer sogenannten öko-Gemeinschaft 
Berger-Schweighauser. Neben der Pferdehaltung mit eigenem Futte ra nbau 

ecopt ima 



E1nwohnergeme1nde Grafenr ed 
Überbauungsordnung «Hohl enweg» 

mit Zonenplanänderung 

Erläuteru ngsbericht 

werden Hackfrüc hte und Getreide produziert Die Auslastung 1n der Lan d
wirtschaft bet rägt mit saisonalen Schwa nkungen ca. 70 %. 

Zur zeit werden ca 12 Pensionspferde gehalten. Dieser Besta nd ist leich
ten Schwa nkungen unterworfen. De r Hof bietet ke inen Re itbetrieb an 
Im Nebenerwerb ist der Betriebsi nhaber im Gartenbau tätig un d benötigt 
dazu Einstellrä ume für Geräte, Fahrze uge und Maschinen. Dies erfolgt in 
den bestehenden Ökonomiegebäuden. 

Der zweite öko-Gemei nschaftsbetrieb Berger in Büren zum Hof bewirt
schaftet ca 25 ha und verfügt über die Ha uptmechanisierung 

2 .2 Zukunft und Planungsaufgabe 

vor lä ufig be stehen kei ne Absichte n den Betrieb zu ändern, Gebäude um
zunu tzen oder durch neue zu ersetzen. 

Fü r die zukünft ige Betriebsstruktur und Bewirtschaftung ausschlaggebend 
si nd insbesondere die agrarpolitischen und wirtschaftlichen Rahme nbe
dingungen, die ei n zunehmend flexibles Handeln verla nge n. Nebenerwerb 
und ei ne verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Betr ieben oder die 
te ilweise Bewirtschaftung du rch hochspezialisierte Lohnun ternehme n 
werden weite r an Bedeutung gewi nnen Deshalb lässt sich ke in auf die 
Zukunft bestimmtes Betr iebskonzept festlege n 

Da ei ne Nu tz ungsplanung nicht allei n auf den Ist-zusta nd ausgerichtet 
werden kann , sondern immer au ch ei ne angemesse ne Entwickl ung für die 
nächsten 10-15 Ja hre berücks ichtigen muss, 1st auch der Fall ei ner Be 
triebsänderung ode r -te ila ufgabe zu berücksichtigen. Dies erfordert, dass 
be stehende Gebä ud e umgenu tzt, durch neue ersetzt oder die Hofgruppe 
mit Einzel bau ten ergänzt werden kann. 

3. Planerisches Konzept 

3.1 Rahmenbedingungen 

Abgestimmt auf die betr ie blic hen Anforderu ngen nach einer hohen Flexi
bilität ist auch ei n gewisses Mass an Flexibilität be i den ra umplanerischen 
Festlegungen erforder lich, die auf die ortsbildpflegerischen Aspekte abge
stimmt werde n müsse n. So ist eine bauliche Umgestaltung im Umfeld des 
schützenswerten Bauernhauses Nr. 4 nu r un ter Berücksichtigung denk
malpflegerischer Aspekte möglic h. 

Weiter ist im Rahmen von ra umpla ner isc hen Festlegungen auch ei ne Ent
wicklung der Gemei nde zu berü cksichti gen und im öffentl ichen Interesse 
in die planer ische Konzept ion einzuschliesse n. Im weitge hend übe rba uten 
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Einwohnergemeinde Grafenr1ed 
Überbauungso rdnung «Hohlenweg» 
mi t Zo nenpl anänderung 
Erl äu teru ngsbe rich t 

Siedl ungsgebiet südöstlich des schütze nswerten Gebäudes Nr. 4 soll ein 
Wo hngebä ude erstellt werden können. 

Eine allfällige Um nu tz ung oder ei n Ersatz der Gebäude Nrn 4a und /oder 
4b sollte aus betrieblicher Sicht nicht ausgeschlossen werden. 

Die besondere Lage innerhal b ei nes Ortsbildschu tzgebiets ist bei um-, 
Ersatz - und Neubauten zu berü cksic htige n und es empfiehlt sich in jedem 
Fall ein fr üh ze itiger Einbezug der kantonalen De nkmalpflege und ei ne 
Voranfrage einzureichen. 

3.2 Planungsrecht 

Im Ra hmen der Ortspla nun g si nd die Grund sätze des Planungsrechts (Art 
53 ff BauG) und die verfassungsmässig garant ierten Eigentumsrechte zu 
berücksichtigen. 

Ei nschrä nkungen zur Nu tzung sind nu r soweit gestattet , als ei n öffe ntl i
ches In teresse dara n besteht. Be i Spezial nu tz ungsplä nen sind die be
troffen Grundeige ntümer grundsätzlic h in den Pla nungsprozess einzu
bez iehen. Mit ei nem vollstä nd ige n Ba uverbot für Neuba ute n könn te der 
Grundeigentü mer vora ussichtlich erfolgreich ei nen verstoss gegen Art 15 
RPG gelte nd machen . 

4. überbauungsordnung mit Zonenplanänderung 

4.1 überbauungsplan 

Fü r die ungedeckten Sa ndp lätze und das Materia lhäuschen wird mit dem 
überbauungspl an der Bereich Aussenanlagen ausgeschieden Er we ist 
eine Flä che von 3402 m2 auf. 

Der Bereich Gewerbe mit Wohnen umfasst das schützenswerte Gebäude 
Nr. 4 mit Hochei nfah rt sowie die ö konomiegebäud e Nrn 4a und 4b mit 
dem unmitte lbaren Gebäudeumschwung mit ei ner Fläche von 1851 m2 

Der Bereich Vorgarten / gesc hützter Garten umfasst den zum schü tzen s
werte n Ge bäude Nr. 4 ge hörenden typischen und gut erhal tenen Be rn er
garten und das Mätteli südöst lich davon, das aus Ortsb ildschu tzgrü nden 
von Ba ute n und Anlagen freige halte n werden soll. Dieser Bereich we ist 
eine Fläche von 569 m2 auf. 

Im we itere n legt der überbauungsplan die Ersch li essungsbereiche im 
Umfang vo n 1526 m2 fest und si chert eine beste hende öffe ntli che Wegve r
bindun g von 100 m2 . Letztere wurde be reits mit der Ortsplanungsrevi sion 
vertrag lich si chergeste llt 
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4 .2 Überbauungsvorschriften 

E1nwohnergeme1nde Grafen ri ed 
Überbauungso rdnun g «Hoh lenweg» 

mit Zo nenpl anä nderun g 

Er läu te ru ngsbericht 

Die Überbauungsvorschriften (UeV) regel n im Perimeter der überbauu ngs
ordnung die Nu tz ung (Art und Mass sowie die Haltung von ca. 12 Pferden), 
die Gestaltung (Ba u und Umgebung), die Ersc hliessung und die Parkierung. 
Weiter enthalten die Überbauungsvorschriften Bestimm ungen zum Einbe
zug der Kantonale n Denkmalpflege, zum öffentlichen Fu ssweg, zur Energie 
und zur En twässerung Zudem wird auf die Bedeutung des sc hützens
werten Gebäudes Nr. 4 mit Hocheinfah rt und Be rn ergarten ve rwiesen. 

4.3 Zonenplanänderung 

Mit der vo rliegenden überbauungsord nung nach Art. 88 Ba uG werden die 
zulässige Areal nu tzung und die Erschliessung du rc h den Überbauungsplan 
und die überbauungsvorschri ften festgelegt. Im Zonenplan wird anstelle 
der heutigen La ndwirtschaftszo ne der Primeter der ueo Hohlenweg ei nge
tragen Der Primeter der ueo Hohlenweg umfasst ei ne Gesamtfläche von 
7448 m2 . Im Baureg leme nt sind kei ne Anpassungen erforderlich. 

5. Auswirkungen auf die Umwelt (Art . 47 RPV) 

5 .1 Landschafts- und Ortsbildschutz 

Die umzonung befi ndet sich am Rande der Baugruppen B / c gemäss Bau
inventar. Die Aussenanlagen für die Pferdehaltung (Sa ndplätze) befi nden 
sich mehrheitlich ausserhal b diese r Schu tzperimeter (vgl Abb. 5) Sie si nd 
mit Ausnahme vom angre nze nden Neubaugebiet du rc h ihre Lage ober
halb des Ba hnhofs, du rc h die Hangkante, die bestehende Bebauung und 
den Ba umbesta nd gut abgeschirm t und daher kaum ei nsehbar. Störend in 
Erschei nung treten die Aufschü ttungen am steil abfalle nden Hang verbun 
de n mit dem groben Holzza un gegen die Bahn li nie zu. 

Im Gebiet der Zonenp la nänderun g befi ndet sich mit dem Ba uernh aus Nr. 4 
ei n schü tzenswertes Kulturobje kt mit Hochei nfa hrt sowie gut erhaltenem 
und typischem Be rn ergarten. Die Umgebung ist geprägt du rc h Wohn - und 
diverse ökonomiebauten mit un terschiedlicher bauh 1storischer Bedeutung 
sowie das offe ne La ndwirtschaftsla nd mit vorwiegend Obstbäume n. 
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Einwohnergeme inde Grafenried 
überbauungsordnung «Hoh lenweg» 
mit Zonenplanänderung 
Erläuterungsberi eh t 

Die Planung ste llt mit eingeschränkten Baubereichen und Nu tz ungsmög

lichkeite n sowie dem Ei nbezug der Kantonalen Denkmalpflege bei bau

lichen Veränderu ngen sicher, dass das Orts- und Landsc haftsbild nicht 

nachtei lig verändert wird . 

5.2 Lärm und Luft 

Die Auswirkungen der Nutzungsä nderung bezügli ch Lärm und Luft sin d in 

diesem ländlichen, kaum belaste t en Gebiet unbedeutend. In der näheren 

Umgebung befinden sich keine lärmige Nutzungen. Die Planungswerte 

der Lärmempfi nd lichkeitsstufe 111 (Kernzone, WG2-Zone, Ba uernhofzo ne) 

kö nnen ei ngehalten werde n. 

Die Sandplätze si nd mit einem Gemi sch aus Sa nd , Glas und Vliesstücken 

belegt, das auch bei an haltender Trockenheit ei ne Staubbildung verhin

dert. 

Bezüglich Geruchsimmissio nen si nd d ie FAT-Richtlin ien anzuwenden (vg l. 

ARE , ,,Pfe rd und Raumplanung", Versio n 2011 , Anhang 5 Umweltschutz) . 

Dabei ist ei n Mindestabsta nd vo n 20 m fü r einen Bestand vo n 35-40 Pfer
den gemäss FAT-Ric ht li nien Nr. 476, gemessen ab der Mitte der fragli chen 

Stall ung einzuhalten . Der Absta nd zwisc hen den bestehenden Stall ungen 

inkl. Offenbereich und den Wo hnhäu sern Sternenweg 1, 7, 9, etc. beträgt 

mindestens 30 m und ist somi t regelkonform. 

5.3 Naturschutz 

Wie das Titelb ild zeigt , weist das Areal wertvo lle, alte Hochstamm -Fe ld

obstbä ume auf Die ortsbildp räge nden Bä ume werden unter kommuna len 

Schutz geste ll t (vgl . Abb. 2 und Überbauungsplan) . Der übrige Baumbe -
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Einwohnergemeinde Grafenr red 

Überbauungsordnung «Hohl enweg» 
mit Zonenplanänderung 

Er lä uteru ngs berich t 

stand im La ndwirtschaftsgebiet wird durch die umzonung nicht tangiert. 
Teilweise wurden neue Obstbäume gepfl anzt. 

Abb. 6. Ausschnitt ökologische Ausgleichsflächen /ÖQVJ 

5.4 Boden und Gewässer 

Im Planungsperimeter befinden sich keine Oberflächengewässer. Das 
Areal befindet sich in ei nem Gewässerschutzgebiet Au. Der Untergrund 
besteht aus kiesigem , gut durchlässigem Material. 

Die Entwässerung erfo lgt im Tre nnsystem. unverschmutztes Wasser kann 
zur Versickerung gebracht werden. Die Richtlinie des VSA zur Regenwas
serentso rgung ist bei Planung und Ausführung einzuhalten (Art. 18 UeV) 

5.5 Naturgefahren und Altlasten 

Die Gefa hrenkarte von Grafenried weist im Perimeter der Überbauungs
ordnung ke ine Naturgefah ren aus. Im entsprechenden Kataster si nd keine 
Altlaste n ve rzeichnet. 

5.6 Fruchtfolgeflächen 

Die Grundstücke si nd teilweise als Fruchtfolgeflächen bezeichnet. Die 
Fruchtfolgeflächen si nd durch die Baubereiche nicht betroffen . Die 
Sandplätze können bei einer allfälligen Aufgabe der Pferdehaltung ohne 
grossen Aufwa nd zu rückgebaut werden. 
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Einwohn ergemeinde Grafenr,ed 

Überbauu ngsordnung «Hoh lenweg» 
mit Zonenplanänderung 

Erl ä u terungsberich t 

6. Auswirkungen auf die Gemeinde 

6 .1 Raumplanung 

Das Gebiet weist ei ne ÖV-Güte klasse C auf. Die vorgesehene Umzonung 
mittels einer Überbauungsordnung und nu r beschränkte n baulichen Mög
lichkeiten (Bereich Wo hn en < soo m2) hat kei nen Einfl uss auf die Entwick
lung und die Wo hn ba ula nd reserve n der Gemei nde. 

Eine Weitere ntwicklung des Ba ugebiets auf Parzelle Nr. 631 in nordwest
licher Richtung bleibt möglich Durch die umzonung entsteht ein Mehr
wert. der nach ständ iger Praxis der Gemei nd e ausgeglichen werde n muss. 

6 .2 Folgekosten 

Die Erschliessung ist beste hend . Der Gemeinde entstehen kei ne Erschlies
sungskoste n. Die Umzonung hat ei nen planerischen Mehrwert zur Folge, 
der auf vertraglicher Basis vor der Beschlussfassung auszugleichen ist. 

7. Verfahren 

7 .1 Allgemeines 

Der Entwurf der Überbauungsordnung mit Zonenp la nänderung ist der Be
völ kerung zur Mitwirkun g vorzulegen Parallel dazu kan n die Planung zur 
kantonalen Vorprüfung eingere icht werden 

Das Amt für Geme inden und Raumord nung prü ft die Planung im Rahmen 
der Vorprüfu ng un ter Einbezug weiterer Fachstellen auf deren Rec htmäs 
sigkeit. Die Überbauungsordnung mit Zonenp lanänderu ng wird anschlies
send bezüglich allfäll ige r Vorbehalte im Vorprüfu ngsbericht bereinigt. 

Die öffentli che Auflage der Unterlagen erfolgt nach der Vorprüfung und 
der allfälligen Berei nigung Anschliessend un terliegt die Überbauungsord
nung mit Zonenpla nänderung der Beschlussfassung du rch die Gemeinde
versammlu ng und der Genehmigung durch den Kanton. 

Fü r die Bewill igu ng der Ausse np lätze ist kei n koord iniertes Verfahren nach 
Art. 5 KoG vorgesehen . Fü r diese bestehenden Einrichtu ngen sol l Je doch 
gleichzeitig mit dieser Planung ei n nachträglic hes Ba ugesuch zur öffentl i
chen Auflage gebracht werden. 
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7.2 übersieht und Termine 

E;nwohnerge:ne ,nde Grafenr ,eo 

Überbauungso rdnung «Hohlenweg» 

mit Zone nplanänd erun g 
Er läu teru ngsberich t 

überba uungsordn ungen nach Art. 88 Ba uG falle n in die Kompetenz der 
Stimmbürger. Das Ziel is t, die Planänderung einer ausserordentl1chen 
Gemei ndeversamml ung im Herbst 2013 zum Beschluss zu unterbre iten. 
somit ergibt sich folgender Ablauf 

Entwurf überbauungsord nung 

Behand lung GR 

Mitwirkun g 

Vorprüfu ng 

Bereinigung und Beschluss GR 

öffentliche Auflage 

Ei nspracheverhand I u ngen 

Beschluss Gemei ndeversammlung 

Gene hmigung AGR 

7 .3 Mitwirkung 

bis 1. Hä lfte Mä rz 2012 

ab 2. Hälfte März 2012 

2. Februar - 4. März 2013 

Februar - 15 . Mai 2013 

11. Juni 2013 

19. Juli - 19 . August 2013 

ke ine 

2. Dezember 2013 

anschliessend 

Im Rahmen der Mitwirkung ist Jedermann eingeladen zu den Entwürfen 
Stellung zu nehmen. Während der Mitwirku ngsauflage vom 2. Februa r bis 
4. Mä rz 2013 ging eine Stellungnahme ei n. 

Verfasse r 
Nikl aus Bütikofer, Grafenried 

Ein ga be 
Der Verfasser stellt die Frage, ob das vorgehen zur Behebu ng eines ni cht 
bewilligten Zustands mittels Überbauungsordnung mit Zonenplanände rung 
anstelle ei ner Wiederherstellung des ursprüngl ichen Zustands rechtens 
ist. Hinzu komme, dass im Rahmen der Ortsplanungsrevision dies ke in 
Thema war weiter verwe ist er auf einen vermuteten Widerspruch in Kap i
tel 1.3 des Erläuterungsberichts. 

Ste ll ungna hme 
Die Wiederherstellung ei ner ohne Baubewilligung erstellten nicht bewill i
gungsfähige n Anlage ist der Normalfall. Da es sich um ei nen ehemaligen 
La ndwirtschaftsbetrieb mit Pferdeha ltung handelt, die an dieser Lage mit 
vorhande nen Stallungen und geeignetem Umfeld als si nnvoll betrachtet 
wird, hat der Gemeinderat als Planungsbehörde die Möglich keit, anstelle 
der Wiederherstellu ng mit planerischen Mitteln den zur Zeit noch nicht 
rechtmäss igen Zusta nd zu beheben . Dadurch kann auf eine Wiederher
stell ung verzichtet werden. Dies entbi nde t nicht von der Baubewil li gungs
pfli cht. 
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Einwohn ergeme inde Gra fenr ied 
Überbauu ngsordnung «Hoh lenweg» 
mi t Zonenplanänderu ng 
Er läu teru ngsberi eh t 

Zur Ze it der Ortsplanungsrevision war die umzonung ke in Thema und d ie 

Problemat ik stellte sich damals auch ni cht. 

Beim Kap itel 1.3 handelt es sich ni cht um einen Wiederspruch so ndern um 

die Darstell ung der Vorgesc hichte mit den urspr üng lichen Rahmenbedin 

gungen, auf d ie der Gemei nderat aufgrund neuer Erkenntnisse teilweise 
verzic htet. 

7 .4 Vorprüfung und Bereinigung 

Der Vorprüfungsbe ric ht des Amtes fü r Gemeinden und Raumordnung 

datiert vom 15. Mai 2013. Mit den vorge nommenen Anpa ssungen erwe ist 

sich d ie Planung als rechtmässig und genehm igungsfähig. 

Die vo n der kantonalen Denkmalpflege vorgesc hlagene Verse tzung des 

Round-Pens w urde nochma ls geprüft. Da dieses heu te gut abgeschirmt 

und vom öffentlichen Raum kaum einsehbar ist sowie innerhalb des Pla

nun gsperimeters kein geeigneter Ersatzstandort vor hand en ist, wird auf 

ei ne Ver legung verzic htet. Di e Obstbäume beim Round-Pe n werde n zu dem 

geschü tzt. 

Die Anträge zu den Vorsc hrifte n si nd in die bereinigten Vorsc hr iften adä
quat ei ngearbeitet. 

Der bestehende Weg am westlic hen Rand der Planung wird als öffent 

licher Fussweg bezeichnet. 

7.5 öffentliche Auflage 

Die öffentlic he Auflage der Überbauungsordnung erfolgt vom 19. Juli bis 

am 19. August 2013. Im Rahmen der öffentlichen Auflage können Privat

personen die durch die Pla nung unmittelbar in eigenen schutzw ürd igen 

Interessen betroffen sin d und berecht ig te Organ isationen schriftlic h und 

begründet Einsprache erheben (Art. 35ff und 60 BauG) Es wurden we der 

Ei nsprachen erhoben noc h Rechtsverwahrungen angemeldet. 

7 .6 Beschlu ssfassung 

Die Gemeindeversamml ung vom 2. Dezem ber 2013 hat die überbauungs

ord nung mit Zone nplanänderung beschlossen. 

15 ecoptima 




